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Vorwort 

#dasMachenwirGemeinsam – das ist das Motto der doppeljahreskampagne des deutschen 

 Caritasverbandes anlässlich seines 125. Geburtstags. das machen wir gemeinsam – ein wenig 

erinnert das Motto an den historischen Satz angela Merkels „wir schaffen das“. ein Satz, mit dem 

sie die Verantwortung deutschlands in einer globalen welt unterstrich, in der Jahr für Jahr unzäh

lige Menschen auf der Flucht sind – vor Kriegen, Katastrophen und Klimakrisen. 

Für den deutschen Caritasverband gilt: nationale und internationale Solidarität – das machen 

wir gemeinsam. Gemeinsam mit vielen Partnern, mit öffentlichen und zivilgesellschaftlichen Mit

streiter_innen, die mit uns gemeinsam für eine gelingende Migrations und integrationspolitik ein

treten, auf lokaler, nationaler und europäischer ebene.

der Verband hat sich in den letzten Jahren wiederholt zu verschiedenen einzelfragen im themen

komplex Migration, Flucht und integration positioniert, zuletzt auf der delegiertenversammlung 

des deutschen Caritasverbandes 2021 in Freiburg. Mit Sorge haben wir dort die Situation an 

den eUaußengrenzen zum anlass genommen, uns gegen die „neuerfindung der Grenzen im 21. 

Jahrhundert“ zu wenden, die Steffen Mau zurecht als „Sortiermaschinen“ bezeichnet. Sie sor

tieren zwischen denen, denen gute und denen, denen schlechte teilhabechancen offenstehen.  

die letzte umfassende Standortbestimmung des deutschen Caritasverbandes zu Fragen von Migra

tion und integration wurde 2008 unter dem titel „Miteinander leben – Perspektiven des deutschen 

Caritasverbandes zur Migrations und integrationspolitik“ veröffentlicht. die vorliegende neuauflage 

ist eine Fortschreibung, die die einzelpositionierungen seither in das Gesamtbild integriert. 

der erste teil der Veröffentlichung umfasst neben den „Grundlagen einer humanen Migrations 

und integrationspolitik“ zentrale aussagen zu den themenfeldern „Heimat schaffen für alle“, 

„Vielfalt,  dialog, begegnung“, „Chancengerechtigkeit, diskriminierung“, „bildungsgerechtigkeit“, 

„ausbildung, arbeitsmarkt“, „Gesundheit“, „Familie“, „Menschenhandel“ „leben in der aufenthalts

rechtlichen illegalität“ und „Migrations und Flüchtlingspolitik“. der zweite teil enthält ergänzende  

informationen und bewertungen, eine Vertiefung der Positionen sowie eine kurze darstellung der 

aktivitäten der Caritas in den angesprochenen themenfeldern.

„Miteinander leben“ ist eine kompakte Zusammenfassung der Positionen des deutschen Caritas

verbandes zu Migration, Flucht und integration. ich wünsche uns, dass sie für viele leserinnen 

und leser, ehren und hauptamtlich engagierte zu einem orientierenden Kompendium der gemein

samen arbeit wird.

Freiburg, im Januar 2022

eva M. welskopdeffaa 

Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes 



GrUndlaGen 
einer HUManen 
MiGrationS Und 
inteGrationSPolitiK



Um die Jahrtausendwende und in den da

rauffolgenden Jahren wurde die Frage, ob 

deutschland ein einwanderungsland sei oder 

nicht, kontrovers diskutiert. Mittlerweile wird 

in Politik und Gesellschaft kaum noch ver

neint, dass einwanderung nach deutschland 

immer stattfand und ein prägendes element 

der Gesellschaft ist. in der jüngeren Vergan

genheit wanderten ab den 1950er Jahren vor 

allem arbeitsmigrant_innen aus dem Mittel

meerraum und später deren angehörige ein. 

in den 1980er und 1990er Jahren kamen viele 

Menschen, die Schutz suchten, etwa vor dem 

Militärputsch in der türkei oder den Kriegen 

in afghanistan oder im auseinanderfallenden 

Jugoslawien. nach dem Zusammenbruch des 

ostblocks kamen verstärkt deutschstämmige 

(Spät)aussiedler_innen und ihre angehörigen. 

die eUbinnenmobilität nahm nach den ost

erweiterungen und in Folge der banken und 

der euroKrise stark zu; außer im Jahr 2015 

stellten eUbürger_innen in den letzten Jahr

zehnten die größte Zuwanderungsgruppe. die 

Zahl der registrierten Schutzsuchenden lag 

2008 noch bei unter 30.000 pro Jahr, stieg 

dann bis auf die rekordzahl von 890.000 im 

Jahr 2015 und ging danach trotz nach wie 

vor bestehender Krisen und Konflikte wieder 

deutlich zurück. 2021 stellten nur noch knapp 

150.000 Personen einen asylerstantrag.

aktuell hat ein gutes Viertel der bevölkerung 

in deutschland einen sogenannten Migrations

hintergrund. Mit diesem begriff sind Perso

nen mit unterschiedlichem rechtlichen Status 

und unterschiedlicher Herkunft gemeint. er 

umfasst zugewanderte und in deutschland 

geborene ausländer_innen (einschließlich 

Flüchtlinge und eUbürger_innen), Spätaus

siedler_innen und eingebürgerte sowie deren 

Kinder. etwa die Hälfte von ihnen besitzt die 

deutsche Staatsangehörigkeit.1 der begriff 

„Migrationshintergrund“ wird zunehmend als 

ausgrenzend wahrgenommen. es wird auch 

problematisiert, dass zu einem erheblichen teil 

Personen ohne eigene Migrationserfahrung er

fasst sind und die Gruppe extrem heterogen 

ist. trotz berechtigter Kritik2 ist die nutzung 

dieses begriffs aber für Situationsbeschrei

bungen und die nutzung statistischer daten 

erforderlich. im vorliegenden Papier wird dies 

auf das notwendige Maß begrenzt.
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1  nach der definition des Statistischen bundesamtes hat eine Person einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder 
mindestens ein elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Spätaussiedler_innen sind zwar qua 
abstammung deutsche Volkszugehörige. die Staatsangehörigkeit erhalten sie aber erst nach der aufnahme in deutsch
land; somit zählen sie als Menschen mit Migrationshintergrund: 

 www.destatis.de > Gesellschaft und Umwelt > bevölkerung > Migration und integration > Migrationshintergrund.
2  Zur diskussion: bericht der Fachkommission der bundesregierung zu den rahmenbedingungen der integrationsfähigkeit, 

Gemeinsam die einwanderungsgesellschaft gestalten, berlin november 2020, S. 220 ff.; unten Kapitel 1, S. 24 f.

Einwanderungsland Deutschland

http://www.destatis.de


die Menschheitsgeschichte ist eine Geschich

te von wanderungen, wobei die bewertung 

dieses Phänomens und der Umgang mit Mig

rant_innen sowie deren teilhaberechte abhän

gig von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Gegebenheiten und interessen einem ständi

gen wandel unterworfen waren und sind. 

in der deutschen Politik und debatte wechseln 

Phasen der offenheit mit Phasen von abwehr 

und restriktion ab. auch als Folge der großen 

Flüchtlingszuwanderung in den Jahren 2015 

und 2016 kam es in deutschland und anderen 

eUMitgliedstaaten zum erstarken von nationa

listischen beziehungsweise populistischen be

wegungen und Parteien. Spätestens seit dieser 

Zeit dominieren restriktive tendenzen den po

litischen diskurs. es ist zu begrüßen, dass im 

Jahr 2021 ein Paradigmenwechsel angekündigt 

wurde. es wird sich zeigen, ob die bundesre

gierung diese ankündigung3 einlösen kann.

die Folgen von Zuwanderung können unsere 

Gesellschaft zweifellos vor Herausforderungen 

stellen. So verfügt ein teil der eingewanderten 

und manchmal auch ihre in deutschland ge

borenen Kinder nicht über zufriedenstellende 

Kenntnisse der deutschen Sprache. es gibt in 

unterschiedlichem ausmaß bildungsbenach

teiligung sowie unzureichende arbeitsmarktin

tegration. Solchen konkreten Problemen muss 

mit geeigneten Maßnahmen begegnet werden. 

Gleichzeitig sollten debatten weniger defizitori

entiert geführt und die leistungen stärker ge

würdigt werden, die von einzelnen Menschen, 

von Staat und Gesellschaft in den vergange

nen Jahrzehnten erbracht worden sind. dazu 

gehören etwa die beiträge zum wirtschafts 

und Sozialsystem in deutschland ebenso wie 

jene zu Kunst, Kultur und im Sport. Hier gilt 

es anzusetzen und anhand des Geleisteten 

die Chancen zu erkennen sowie lösungen zu 

entwickeln. Zur bewältigung bestehender auf

gaben sind ein gesellschaftlicher diskurs und 

eine Politik notwendig, die nicht von Furcht und 

abwehr, sondern von der anerkennung eines 

jeden individuums geprägt sind und Vielfalt als 

realität und Chance wahrnehmen.

Migration und Integration im Diskurs 
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3  Mehr Fortschritt wagen, Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen SPd, bÜndniS 90/die GrÜnen und FdP, S. 137
4  Päpstlicher rat der Seelsorge für die Migranten und Menschen unterwegs, instruktion „erga migrantes caritas Christi“ 

(die liebe Christi zu den Migranten), Verlautbarungen des apostolischen Stuhls nr. 165, 03.05.2004; deutscher Caritas
verband (Hg.), leitbild des deutschen Caritasverbandes vom 06.05.1997, Freiburg; Migration menschenwürdig gestalten, 
Gemeinsames wort der deutschen bischofskonferenz und des rates der evangelischen Kirche in deutschland in Zusam
menarbeit mit der arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in deutschland, 21.10.2021, Gemeinsame texte nr. 27.

Integrationsverständnis der Caritas

die Solidarität mit Migrant_innen und die be

gegnung von Menschen mit unterschiedlichen 

Kulturzugehörigkeiten sind Kernbestandteile 

der christlichen identität. der biblische auf

trag, allen Fremden Schutz, Gastrechte und 

Solidarität zu gewähren, ist für die Caritas Ver

pflichtung und leitbild.4 Sie achtet alle Men

schen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt, 
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5  Zur begriffsdiskussion: deutscher Caritasverband (Hg.), Fact Sheet  begriffsklärung integration und inklusion, 19.02.2018: 
www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/fakten-statt-vermutungen (letzter aufruf: 13.10.2021)

unabhängig von sozialer Herkunft, finanzieller 

leistungsfähigkeit, Geschlecht, alter, behin

derung, abstammung, Sprache oder religion.

der begriff integration ist schillernd und es steht 

zunehmend in der diskussion, ob er durch „in

klusion“ oder „teilhabe“ abgelöst werden sollte. 

der deutsche Caritasverband folgt dem nicht, 

da ein begriffswechsel allein negative Konno

tationen nicht auflösen und einstellungen nicht 

ändern kann. wer unter integration die anpas

sung von Migrant_innen an vorgefundene Ge

gebenheiten versteht, wird diese Haltung nicht 

ändern, wenn ein anderer begriff gewählt wird.5 

Zudem ist nach dem integrationsverständnis 

der Caritas die Gewährleistung von teilhabe ein 

wichtiger, aber nicht der einzige aspekt von in

tegration. würde man „integration“ durch „teil

habe“ ersetzen, würden andere wichtige ele

mente wie „anerkennung“, „Zugehörigkeit“ und 

„sozialer Zusammenhalt“ fehlen.

Caritas meint mit integration das Zusammen

leben in Vielfalt und einheit. Hierfür bedarf es 

einer umfassenden selbstbestimmten wirt

schaftlichen, sozialen, kulturellen und politi

schen teilhabe und die gemeinsame Gestal

tung der Gesellschaft. wichtige Merkmale sind 

hierfür Partizipation, Gleichberechtigung und 

Chancengleichheit. demokratische werte und 

Menschenrechte bilden den rahmen; gegen

seitige anerkennung, respekt und achtung 

sind unverzichtbar. 

Um dies zu erreichen, sind wechselseitige und 

vielschichtige Prozesse, wie aushandlungs 

und Veränderungsprozesse, notwendig, die 

sich in der Gesellschaft und zwischen ihren 

einzelnen angehörigen abspielen. akteure in 

diesen Prozessen sind private initiativen, or

ganisationen, staatliche institutionen und die 

Menschen selbst. Sie finden in unterschiedli

chen lebensbereichen statt und hängen von 

gesellschaftlichen bedingungen sowie vor

herrschenden Handlungs und denkmustern 

ab. dies fordert von den beteiligten unter

schiedliche anstrengungen. Für einzelne kann 

das unabhängig von der jeweiligen Herkunft 

bedeuten, einstellungen und Verhalten zu 

hinterfragen und ändern zu müssen. Für ins

titutionen und Strukturen bedeutet es, sich zu 

öffnen, diskriminierung zu beenden und indivi

duelle wie strukturelle Zugangshindernisse zu 

beseitigen. 

Den Menschen in seiner Würde schützen 

das engagement der Caritas wurzelt insbeson

dere in der Überzeugung, dass die Menschen

würde unantastbar ist. diese würde gründet 

nach christlichem Selbstverständnis in der Got

tesebenbildlichkeit des Menschen. das wissen 

um die Gleichwertigkeit eines jeden Menschen 

schärft die Sensibilität für das Schicksal von 

Menschen unabhängig von ihrer religiösen oder 

nationalen Zugehörigkeit oder ihrem rechtssta

tus. Vornehmstes Ziel aller Caritasarbeit ist es, 

Menschen in ihrer würde sowie vor ausnutzung 

und ausgrenzung zu schützen.

http://www.caritas.de/fuerprofis/fachthemen/migration/fakten-statt-vermutungen
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die Menschenwürde wird durch rassismus 

fundamental missachtet. auf rassistische Äu

ßerungen aber auch auf gewalttätige angriffe 

wurde in den vergangenen Jahren teilweise 

nicht mit der notwendigen Konsequenz re

agiert. rassismus wird oft nur in Verbindung 

mit rechtsextremem Gedankengut oder Ge

walt erkannt. alltägliche abwertungen, Mik

roaggressionen und Vorbehalte aufgrund der 

(vermeintlichen) Herkunft oder religionszuge

hörigkeit werden von Politik und Gesellschaft 

hingegen zu oft nicht ernst genommen. dem 

setzt die Caritas die Überzeugung entgegen: 

Jeder körperliche angriff, jede verbale Herab

würdigung, jede beschädigung oder Zerstö

rung von eigentum oder von religiösen Stätten 

ist ein angriff auf die unteilbare Menschen

würde. rassismus, antisemitismus und islam

feindlichkeit müssen – unabhängig davon, von 

wem sie ausgehen – als solche benannt und 

dauerhaft bekämpft werden. dafür müssen 

die beratungsstrukturen und entsprechenden 

Präventionsprogramme verstetigt werden. die 

Verabschiedung eines demokratiefördergeset

zes wäre ein wichtiges Signal.

Gesellschaft in Vielfalt 

der öffentliche diskurs und das lebensgefühl 

in deutschland sind oft von einer Unterschei

dung zwischen Menschen anhand ihrer (ver

meintlichen) Herkunft geprägt. es gibt vielfach 

eine starke emotionale differenzierung, die für 

teile der bevölkerung mit einer Zuschreibung 

des nichtdazugehörens verbunden wird (ot

heringprozesse). eine (vermeintliche) Herkunft 

aus dem ausland wird dabei Menschen wie 

ein etikett angeheftet, das ausgrenzung und 

Ungleichheit erklärt und rechtfertigt. Solche 

problematischen differenzierungen zeigen sich 

auch, wenn zwischen „angestammten“ und 

„neuen“ deutschen unterschieden wird und 

letztere als bürger zweiter Klasse angesehen 

oder behandelt werden.

Für ein echtes Miteinander sind politische und 

gesellschaftliche rahmenbedingungen erfor

derlich, die das Zusammenleben befördern. es 

gilt ein Klima zu schaffen, das geprägt ist von 

wertschätzung und respekt, den blick für das 

Verbindende zu öffnen und ein Gefühl für das 

Gemeinsame zu entwickeln. So kann es unab

hängig von der Herkunft möglich werden, sich 

in deutschland heimisch zu fühlen (Zentrale 

Botschaften 1: „Heimat schaffen für alle“). 

in den integrationspolitischen diskursen 

kommt die anerkennung der gewachsenen 

Vielfalt häufig zu kurz. die Caritas hat dagegen 

die Vision einer Gesellschaft, die Vielfalt achtet 

sowie dialog und begegnung fördert (Zent

rale Botschaften 2), in der man sich kritisch 

mit Vorurteilen auseinandersetzt, diesen aktiv 

entgegengewirkt und die Grundlagen des Zu

sammenlebens im gemeinsamen diskurs ge

funden werden. die universelle Geltung der 

Menschenrechte ist dabei nicht verhandelbar. 

das bedeutet auch, dass das Verhältnis un

terschiedlicher Freiheitsrechte immer wieder 

neu austariert werden muss. das gilt für das 

Verhältnis von Meinungs und religionsfrei

heit ebenso wie für das recht auf persönliche 

lebensgestaltung. in dieser balance muss 

der Staat seine Schutzfunktion zur Verwirkli

chung der Menschenrechte umfassend wahr 

nehmen.
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Um der gewachsenen Vielfalt gerecht zu 

werden, müssen sich die Gesellschaft, ihre 

institutionen und ihre Mitglieder öffnen. Men

schen mit Migrationshintergrund müssen sich 

gleichwertig und gleichberechtigt einbringen 

können. die anpassung von behörden, von 

Hilfs, beratungs und Versorgungsangeboten, 

der angebote der Gesundheitsversorgung, 

von bildungseinrichtungen, von Vereinen und 

anderen sozialen organisationen sowie der 

arbeitswelt an die gesellschaftliche Vielfalt 

bleibt trotz sichtbarer Fortschritte eine  zentrale 

Zukunftsaufgabe. erforderlich sind bei allen 

eine reflexion der eigenen – auch unbewuss

ten – Vorurteile und Stereotype, Sensibilität für 

diskriminierung und damit zusammenhängend 

ein Überdenken der angebote und der abbau 

von Zugangsbarrieren.

die Menschenrechte beanspruchen in ihrer 

universellen Geltung Vorrang auch vor dem 

ausländerrecht. Sie sind Grundlage und Maß

stab für die deutsche Migrations und integra

tionspolitik und ihre rechtliche ausgestaltung.

der deutsche Caritasverband tritt für die Men

schenrechte ein und jeder Form von ausgren

zung entgegen. er sieht in deutschland insbe

sondere nachholbedarf bei der Umsetzung des 

Gleichheitsgrundsatzes unabhängig von der 

ethnischen Herkunft, der religionszugehörig

keit und rassistischen Zuschreibungen. Statis

tisch sind Menschen mit Migrationshintergrund 

überproportional von armut betroffen. Sie erle

ben besonders häufig bei der wohnungs und 

bei der arbeitssuche diskriminierung. auf der 

anderen Seite sind sie nicht entsprechend ih

rem bevölkerungsanteil und ihren Kompeten

zen im bildungsbereich, Medien, Politik oder in 

Führungspositionen vertreten und anerkannt. 

der abbau von diskriminierung und die Schaf

fung gleicher Zugangschancen bleibt eine Her

ausforderung. ein zentrales Handlungsfeld der 

Politik muss daher sein, Chancengerechtigkeit 

herzustellen und ausgrenzung zu beseitigen 

(Zentrale Botschaften 3).

deutschland ist von einer Verrechtlichung fast 

aller lebensbereiche geprägt. auch Migration 

und integration finden in einem stark diffe

renzierten rechtlichen rahmen statt. das Zu

wanderungs und aufenthaltsrecht bestimmt 

mit über die Möglichkeit zur berufsausübung 

oder die Gestaltung des Familienlebens von 

ausländer_innen und von deutschen mit aus

ländischen Familienangehörigen. nicht nur das 

ausländerrecht unterscheidet zwischen eige

nen Staatsbürger_innen und ausländer_innen. 

auch beim Zugang zu anderen rechten und 

damit auch beim Zugang zu Chancen wird dif

ferenziert: So haben beispielsweise nicht alle 

legal und voraussichtlich auf dauer in deutsch

land lebenden ausländer_innen den gleichen 

Zugang zu allen Förderinstrumenten oder so

zialen rechten. der deutsche Caritasverband 

lehnt eine derartige ausgrenzung mit Mitteln 

des rechts ab. integrationspolitik muss inklusiv 

gestalten und unnötige „rechtliche barrieren 

abbauen“ (Zentrale Botschaften 1). es genügt 

nicht, von Menschen mit Migrationshinter

grund die beachtung des deutschen rechts 

und wertesystems einzufordern. der rechtli

che rahmen muss sie vielmehr als träger von 

rechten anerkennen und ihnen eine selbstbe

stimmte  lebensgestaltung  ermöglichen.

Menschen und ihre Rechte achten 
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Integration beginnt im Kopf und findet vor Ort statt 

integration bedarf nicht nur gemeinsam ent

wickelter, gesellschaftlich akzeptierter Grund

lagen und Zielvorstellungen. Sie muss im all

tag verwirklicht werden, in der Familie, in der 

 Schule und im beruf. der deutsche Caritas

verband übernimmt Mitverantwortung für die 

entwicklung bedarfsgerechter sozialer Struk

turen und trägt mit seiner arbeit zu besseren 

Chancen auf gesellschaftliche teilhabe von 

Menschen unabhängig von ihrer Herkunft und 

weltanschauung bei.

bildung ist eine wichtige ressource der Gesell

schaft und des individuums. Sie ist ein Schlüs

sel zu den eigenen entfaltungsmöglichkeiten 

und zur gesellschaftlichen und politischen 

teilhabe. Gleichzeitig profitiert die Gesellschaft 

vom wissen und von der bildung ihrer Mitglie

der. die bestehenden bildungsbenachteiligun

gen zu lasten von Menschen mit Migrations

hintergrund müssen daher beseitigt werden. es 

gilt, Chancengerechtigkeit herzustellen und die 

Potenziale und Fähigkeiten aller anzuerkennen 

und bei bedarf zu fördern. alle bildungsträger 

müssen zu mehr bildungsgerechtigkeit (Zentra

le Botschaften 4) beitragen. der Staat ist gehal

ten, die wahrnehmung des rechts auf bildung 

zu ermöglichen, indem er die Voraussetzungen 

nicht nur für einen formal, sondern für einen fak

tisch gleichen Zugang zu bildung schafft.

die erwerbstätigkeit ist mitbestimmend für den 

jeweiligen ökonomischen und gesellschaftli

chen Status und damit auch für die teilhabe 

an anderen lebensbereichen. die Parameter 

für teilhabe am arbeitsmarkt zeigen defizite 

zu lasten von Menschen mit Migrationshin

tergrund. Sie machen seltener als Menschen 

ohne Migrationshintergrund eine ausbildung 

im dualen System oder an einer Hochschule 

und sie sind überproportional von arbeits 

 losigkeit betroffen. das liegt teilweise an in

dividuellen Qualifikationsdefiziten, aber auch 

an ausländerrechtlichen Hürden, je nach Sta

tus eingeschränkten Förderleistungen und 

strukturellen Problemen sowie an Vorurteilen 

und ausgrenzenden Mechanismen. Zur Ver

besserung der arbeitsmarktintegration von 

Menschen mit Migrationshintergrund muss es 

daher heißen: „ausbildung fördern, arbeits

markt öffnen“ (Zentrale Botschaften 5). der 

deutsche Caritasverband nimmt sich dabei 

auch selbst in die Pflicht. die Mitarbeit von 

Menschen unterschiedlicher Herkunft oder 

religionszugehörigkeit in den diensten und 

einrichtungen der Caritas unterstreicht ihren 

übernationalen und universalen Charakter.6

der Gesundheitszustand ist wesentlich für das 

wohlbefinden und weitere lebensbereiche wie 

beispielsweise für die beteiligung am arbeits

markt. Menschen mit Migrationshintergrund 

sind häufig schon allein durch den Migrations

prozess, aber auch durch ihre höhere armuts

quote besonderen gesundheitlichen belastun

gen ausgesetzt. Sie erhalten aber nicht immer 

die notwendige behandlung. einige Gruppen 

von ausländer_innen, wie insbesondere asyl

suchende, sind aus der regulären Krankenver

sorgung ausgeschlossen. andere stoßen auf 

6  die einstellung nichtchristlicher Mitarbeiter_innen ist möglich: Sekretariat der deutschen bischofskonferenz (Hg.), integra
tion fördern – Zusammenleben gestalten, wort der deutschen bischöfe zur integration von Migranten, bonn 22.09.2004, 
S. 56. Grundordnung des kirchlichen dienstes im rahmen kirchlicher arbeitsverhältnisse, in der Fassung des beschlusses 
der Vollversammlung des Verbandes der diözesen deutschlands vom 27. april 2015, art. 3.
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Benachteiligte Menschen vor 
Aus nutzung und Ausgrenzung schützen

besonderen Schutz ihrer würde und ihrer 

Menschenrechte benötigen gerade auch Men

schen ohne legalen aufenthaltstatus, opfer 

von Menschenhandel und Flüchtlinge. Men

schen in der aufenthaltsrechtlichen illegalität 

befinden sich in einer extrem schwierigen Situ

ation. die tatsache, dass diese Menschen mit 

ihrem unerlaubten aufenthalt gegen Gesetze 

verstoßen, darf nach auffassung des deut

schen Caritasverbandes nicht dazu führen, 

dass grundlegende rechte missachtet oder 

verletzt werden. der ordnungsrechtliche rah

men muss so gestaltet werden, dass sich der 

humanitäre anspruch, Menschen in der auf

enthaltsrechtlichen illegalität zu ihren rechten 

zu verhelfen, verwirklichen lässt (Zentrale Bot

schaften 8).

in deutschland lebt eine unbekannte Zahl 

von Personen, die auf dem weg nach oder in 

deutschland zu opfern von Menschenhandel 

werden. einige der gehandelten und ausge

beuteten Menschen finden über ein asylver

fahren Schutz. die Mehrheit aber lebt hier in 

aufenthaltsrechtlicher illegalität oder als eU

bürger_innen zwar legal, aber dennoch ohne 

Zugang zu Schutz und Unterstützung. Jede 

Form von Menschenhandel ist eine Men

schenrechtsverletzung und ein abscheuliches 

Verbrechen. nach auffassung des deutschen 

Caritasverbandes muss jedes opfer unabhän

gig vom Status die notwendige Hilfe und Un

terstützung erhalten, um Perspektiven für ein 

leben in würde entwickeln zu können (Zen

trale Botschaften 9).7

Flüchtlingsschutz ist auch ein Gebot der Men

schenwürde. die Genfer Flüchtlingskonvention 

verpflichtet deutschland und die Staaten der 

europäischen Union (eU) dazu, Flüchtlinge 

nicht in ein land zurückzuschicken, in dem 

sie bedroht werden. in deutschland können 

7  Position von in Via und dem deutschen Caritasverband vom 15.10.2018 zur bekämpfung des Menschenhandels und zur 
Unterstützung der opfer 

sprachliche Hürden oder fehlende Vielfalts

orientierung im medizinischen bereich. diese 

rechtlichen und praktischen Hürden müssen 

abgebaut werden, denn alle Menschen haben 

ein recht auf umfassende medizinische Ver

sorgung (Zentrale Botschaften 6).

die Familie spielt für das leben jeder/jedes 

einzelnen eine besondere rolle. Sie kann bei 

eingewanderten wesentlich zum Heimischwer

den beitragen. Sie kann aber auch an der Un

terschiedlichkeit der Familienmitglieder zerbre

chen und so zu einer belastung für einzelne 

Familienmitglieder werden. Um der bedeutung 

der Familie für integration gerecht zu werden, 

fordert der deutsche Caritasverband daher 

Familie zu schützen und ihre Mitglieder zu stär

ken (Zentrale Botschaften 7).
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sich Schutzsuchende darüber hinaus auch auf 

das asylrecht des Grundgesetzes berufen. die 

menschen und völkerrechtlichen Verpflichtun

gen werden von deutschland und den anderen 

Staaten der eU nicht konsequent genug um

gesetzt. es wird immer wieder gegen dieses 

Schutzgebot verstoßen. So etwa, wenn mit ei

ner Politik der abschreckung Flüchtlingen der 

Zugang zu einem asylverfahren in der eU ver

wehrt wird, sie dauerhaft in großen Flüchtlings

unterkünften leben müssen und ihr recht auf 

Gesundheits und psychosoziale Versorgung 

missachtet wird. dem gilt es entgegenzutre

ten. eine Forderung des deutschen Caritasver

bandes an deutschland und die eU lautet 

daher, Flüchtlingspolitik fair, transparent und 

menschenrechtsorientiert zu gestalten (Zentrale 

Botschaften 10).

Migrationspolitik und Freizügigkeit in der EU

die eU beeinflusst die nationale Migrations 

und asylpolitik und wird durch sie beeinflusst. 

insbesondere bei der rechtlichen ausgestal

tung müssen deshalb immer auch die euro

päischen implikationen beachtet werden. Seit 

1999 liegen Zuständigkeiten für Visa, asyl und 

einwanderung bei der eU. Ziele sind insbe

sondere eine gemeinsame asylpolitik, die ge

rechte behandlung von drittstaatler_innen und 

die Steuerung von Migrationsbewegungen. 

auf dieser Grundlage wurde die Visumspoli

tik bereits weitestgehend europäisiert. auch 

mit blick auf Familienzusammenführung und 

arbeitsmigration gab es rechtssetzungsakte. 

einen umfassenden Gesamtansatz für eine ge

meinsame Migrationspolitik gibt es aber noch 

nicht. Zur Harmonisierung des asylrechts wur

den seit 1999 weit gehende Schritte unter

nommen. das Gemeinsame europäische asyl

system hat in den letzten Jahren aber gezeigt, 

dass es insbesondere bei einer hohen Zahl an 

Schutzsuchenden kaum funktionsfähig ist. die 

neugestaltung des asylsystems ist innerhalb 

der Union umstritten wie kaum ein anderes 

Politikfeld und kommt seit Jahren nicht voran. 

in der Migrations und der asylpolitik lag und 

liegt ein Hauptaugenmerk der eU auf der Ver

hinderung von illegaler Zuwanderung und der 

bekämpfung des Schleusertums. dabei ge

raten die rechte und die würde von Schutz

suchenden und anderen Migrant_innen, die 

mangels legaler optionen für sich oft keinen 

anderen weg sehen, nur zu oft aus dem blick

feld. bei der weiterentwicklung der Migrations 

und der asylpolitik müssen folglich die huma

nitäre Verantwortung deutschlands und der 

eU wahrgenommen und die Verpflichtungen 

des Flüchtlingsschutzes unbedingt geachtet 

werden. die Migrationspolitik muss fair und 

menschenrechtsorientiert gestaltet werden 

(Zentrale Botschaften 10).

Staatsangehörige der eUMitgliedstaaten und 

ihre Familienangehörigen genießen seit den 

1970er Jahren die Freizügigkeit der erwerbs

tätigen und seit 1992 als eUbürger_innen vol

le Freizügigkeit innerhalb der eU. Sie sind mit 

blick auf soziale rechte, arbeitnehmer und 

Marktrechte einheimischen weitestgehend 

gleichgestellt. darüber hinaus haben sie das 

kommunale wahlrecht. eUbürger_innen ma

chen, ob als tourist_innen, Student_innen oder 

arbeitskräfte, von ihrem Freizügigkeitsrecht re

gen Gebrauch. das führt in den Mitgliedstaa

ten, die wie deutschland zu den Hauptziellän
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8  Kurzinformation und text des Paktes: https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/asyl-und-migration/globaler-
pakt-fuer-migration (letzter aufruf 13.10.2021)

dern innerhalb der eU gehören, teilweise auch 

zu abwehrreaktionen, um den arbeitsmarkt 

vor Konkurrenz oder auch um das Sozialsys

tem vor möglichen belastungen zu schützen. 

die binnenmobilität trägt aber wesentlich zur 

wirtschaftlichen Stärke der eU und zum Ge

meinschaftsgefühl bei. das Freizügigkeitsrecht 

aller eUbürger_innen darf deshalb nicht in 

Frage gestellt werden. europarechtlich zulässi

ge einschränkungen des Gleichbehandlungs

verbots beim Zugang zum Hilfesystem müssen 

auf das notwendigste beschränkt werden.

Verpflichtung über Grenzen hinweg 

Menschen migrieren aus den unterschiedlichs

ten Gründen. Sie fliehen vor Kriegen, Gewalt 

und vor politischer Verfolgung. Sie wollen ar

mut oder naturkatastrophen entkommen oder 

zu ehepartner_in oder den eltern ziehen. Vie

le sind auf der Suche nach arbeit und einem 

besseren leben. eine verantwortungsbewuss

te Migrationspolitik muss diese verschiedenen 

Gründe vor augen haben, um angemessen zu 

reagieren.

da Migration weltweit stattfindet, werden auch 

Chancen und risiken weltweit diskutiert. der 

blick darauf darf sich deshalb nicht auf den 

nationalen oder den europäischen Fokus ver

engen. Für die Caritas bedeutet die Verant

wortung über Grenzen hinweg (Zentrale Bot

schaften 10) auf nationaler, europäischer und 

transnationaler ebene daran mitzuarbeiten, 

eine Migrationspolitik zu entwickeln, die men

schenrechtlichen ansprüchen genügt und die 

Chancen von Migration konstruktiv aufgreift. 

dazu gehört unter anderem eine abkehr von 

der überbetonten orientierung am Sicherheits 

bzw. ordnungsrecht. insbesondere müssen 

sich wohlhabende Staaten ihrer globalen Ver

antwortung stellen und menschenrechtlichen 

Verpflichtungen gerecht werden. einen rah

men dafür kann der Globale Pakt über sichere, 

geordnete und reguläre Migration von 20188 

bieten, der u. a. die internationale Zusammen

arbeit zwischen allen relevanten akteuren im 

bereich der Migration fördern soll.

einwanderungs und asylpolitik muss immer 

auch die humanitäre dimension beachten. das 

bedeutet etwa, dass neben dem Flüchtlings

schutz auch der Schutz von ehe und Familie 

eine besondere rolle spielt. weiter müssen 

Zuwanderungskonzepte und regelungen zur 

arbeitsmigration die interessen der arbeits

migrant_innen, der Herkunftsstaaten und der 

Zielländer berücksichtigen. nach auffassung 

der Caritas gilt es daher regelungen zu finden, 

die „legale Zuwanderung ermöglichen“ und 

„Menschenrechte schützen“ (Zentrale Bot

schaften 10).

die Caritas nimmt ihre Verantwortung nicht nur 

wahr, indem sie auf die humanitären Folgen 

von entscheidungen und Maßnahmen hinweist 

und gegebenenfalls alternativen vorschlägt, 

sondern insbesondere auch durch den europa 

und weltweiten einsatz für gerechte lebens

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/asyl-und-migration/globaler-pakt-fuer-migration
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/themen/asyl-und-migration/globaler-pakt-fuer-migration
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bedingungen, einhaltung der Menschenrechte 

und Schaffung sozialer Mindeststandards.

der diskurs über die Verknüpfung von Migra

tionspolitik mit verantwortungsvoller entwick

lungs und wirtschaftpolitik kann die Möglich

keit bieten, neue ansätze zu entwickeln. das 

zeigt sich etwa in der Frage des so genannten 

„brain drain“. die Sorge vor der Schwächung 

von Herkunftsländern durch abwanderung 

gut qualifizierter leistungsträger_innen kann 

berechtigt sein. auf der anderen Seite kön

nen auswanderer_innen durch ihre Geldüber

weisungen, durch ihre Kontakte und durch 

informationen zur weiterentwicklung der Her

kunftsländer beitragen. das schmälert aber 

nicht die Pflichten der entwicklungspolitik oder 

die notwendigkeit einer gerechten Handels, 

wirtschafts und Klimapolitik.

die Verknüpfung von Migrations mit ent

wicklungspolitik darf nicht dazu führen, dass 

entwicklungspolitik vorrangig als Mittel zur 

Vermeidung von Migration gesehen wird. der 

deutsche Caritasverband wendet sich gegen 

Maßnahmen, die zwischenstaatliche Zusam

menarbeit und Unterstützung insbesondere 

von afrikanischen Herkunfts oder transitlän

dern von verstärkter Grenzsicherung und Mi

grationskontrolle in diesen ländern abhängig 

machen. Gelungene entwicklungspolitik und 

faire wirtschaftspolitik dienen dazu, die le

bensbedingungen zu verbessern. Sie führen 

aber nicht unbedingt zu weniger Migration. 

Kurz und mittelfristig kann ein gestiegener 

lebensstandard sogar zu mehr Migration füh

ren, da Menschen für Mobilität eine gewisse 

finanzielle leistungsfähigkeit benötigen. beide 

Politikfelder sind aber unumgänglich, um le

benschancen gerechter zu verteilen, um Mi

grationsdruck vom einzelnen zu nehmen und 

andere optionen zu eröffnen.

Migration und integration sind gesellschaft

liche und politische Schlüsselthemen der Ge

genwart und Zukunft. es gilt, Verantwortung 

zu übernehmen und Solidarität zu zeigen. die 

zentralen botschaften des deutschen Caritas

verbandes dazu sind im anschluss darge  

stellt.

Zentrale Botschaften 

1. Heimat schaffen für alle

2.  Vielfalt achten – dialog und begegnung fördern

3.  Chancengerechtigkeit verwirklichen – diskriminierung abbauen

4.  bildungsgerechtigkeit – Potenziale stärken und individuell fördern

5.  ausbildung fördern, arbeitsmarkt öffnen

6.  das recht auf umfassende medizinische Versorgung garantieren

7.  Familien schützen und stärken

8.  Menschen in der aufenthaltsrechtlichen illegalität zu ihren rechten verhelfen

9.  opfer von Menschenhandel schützen und Perspektiven eröffnen

10.  Migrations und Flüchtlingspolitik fair und menschenrechtsorientiert gestalten
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HeiMat SCHaFFen 
FÜr alle

VielFalt aCHten – 
dialoG Und beGeGnUnG Fördern

Der Deutsche Caritasverband setzt sich für ein Miteinander aller in Deutschland lebenden 

Menschen ein. Alle sind aufgefordert, eine Gesellschaft aktiv mitzugestalten, die auf Anerken-

nung, Gleichberechtigung und Selbstbestimmung setzt und rechtliche Hindernisse abbaut.

Kulturelle, ethnische, soziale, religiöse und politische Vielfalt sind gesellschaftliche Reali-

tät in Deutschland. Der Deutsche Caritasverband fordert einen konstruktiven Umgang mit 

dieser  Vielfalt. 

Heimisch werden – 
heimisch sein 
der begriff „Heimat“ eignet sich als Synonym für un

terschiedliche Vorstellungen von dazugehören oder 

Zuhausesein. entscheidend für beheimatung sind 

ein gemeinsam entwickeltes Verständnis dessen, 

was zusammenhält, und politische wie gesellschaft

liche rahmenbedingungen, die das Zusammenge

hörigkeitsgefühl befördern.

WirGefühl entwickeln 
und Verantwortung teilen 
integration und das Gefühl von Zusammengehörig

keit in einer durch Vielfalt geprägten Gesellschaft 

erfordert die bereitschaft aller, sich mit respekt 

und achtung zu begegnen, Gemeinsamkeiten zu er

kennen und zu teilen und mit Konflikten konstruktiv 

umzugehen. dies kann insbesondere dadurch ge

fördert werden, dass alle Partizipationsmöglichkei

ten haben und Verantwortung für das Gemeinwesen 

übernehmen können.

Integratives Recht schaffen – 
rechtliche Barrieren abbauen
beheimatung in einer Gesellschaft ist auch von den 

gesetzlichen rahmenbedingungen abhängig. der 

deutsche Caritasverband setzt sich für ein teilhabe

orientiertes und integratives rechtssystem ein, das 

nicht von Misstrauen und abwehr geprägt ist, son

dern ausländer_innen als träger von rechten und 

Kompetenzen wahrnimmt und über einbürgerung 

den weg zu voller rechtlicher teilhabe eröffnet.

Vielfalt anerkennen
Vielfalt anzuerkennen und zu achten ist Vorausset

zung für gelingende integration. der deutsche Ca

ritasverband unterstützt einen gesamtgesellschaft

lichen Verständigungsprozess über die Grundlagen 

dieser Gesellschaft und ein respektvolles Miteinander.

Mit Vielfalt umgehen
Zu einem konstruktiven Umgang mit Vielfalt gehö

ren gegenseitiger respekt und offene diskurse über 

Kultur, religion und die damit verbundenen werte 

ebenso wie die Förderung von Vielfaltskompetenz in 

der Gesellschaft und ihren institutionen.

1
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CHanCenGereCHtiGKeit VerwirKliCHen – 
diSKriMinierUnG abbaUen

bildUnGSGereCHtiGKeit – 
PotenZiale StÄrKen Und indiVidUell Fördern

Der Deutsche Caritasverband setzt sich für die Herstellung von Chancengerechtigkeit ein 

und tritt Diskriminierung entgegen. Gleiche Zugangs- und Lebenschancen aller Menschen in 

allen gesellschaftlich, politisch und wirtschaftlich relevanten Bereichen sichern den sozialen 

Frieden und stärken das Gemeinwesen.

Bildung ist ein Schlüssel zu persönlichen, sozialen, materiellen, religiösen und ethisch-

moralischen Entwicklungsmöglichkeiten. Sie eröffnet Zugänge zu gesellschaftlicher und 

politischer Teilhabe. Der Deutsche Caritasverband setzt sich für ein Bildungssystem ein, 

das kulturelle Vielfalt als Potenzial erkennt, interkulturell kompetent arbeitet und Diskrimi-

nierung abbaut.

Sich der Diskriminierung 
bewusst werden 
der Zugang zu Chancen wird auch durch ausgren

zende Strukturen, durch institutionelle und individu

elle diskriminierung versperrt. diese Ungerechtig

keit muss analysiert und deutlich gemacht werden. 

die Gesellschaft muss hierfür sensibilisiert werden, 

um Veränderungsprozesse anzustoßen.

Ausgrenzende Strukturen abbauen – 
chancengerechte Teilhabe ermöglichen 
Chancengerechtigkeit in allen gesellschaftlichen be

reichen herzustellen, muss ein gesamtgesellschaft

liches Ziel werden. der gleichberechtigte Zugang zu 

Chancen und der abbau von ausgrenzenden Struk

turen müssen sowohl gesetzlich gesichert als auch 

im alltag umgesetzt werden.

Bildungsgerechtigkeit herstellen
der menschenrechtliche anspruch auf bildung ver

pflichtet den Staat, dafür Sorge zu tragen, dass alle 

Menschen in deutschland einen gleichberechtigten, 

diskriminierungsfreien Zugang zu bildung haben. 

diversitätssensible Kompetenzen im bildungssys

tem müssen gestärkt, Mehrsprachigkeit gefördert 

werden.

Schulen müssen ihre Verantwortung für 
jedes Kind wahrnehmen
alle Kinder müssen die tatsächliche Möglichkeit 

des Schulbesuchs haben. Soziale Unterschiede, 

ausgrenzungen und diskriminierungen müssen in 

einem (lern)förderlichen Umfeld aufgefangen und 

abgebaut werden. alle Schüler_innen müssen die 

gleichen Chancen haben. 

Wir brauchen Bildung ein Leben lang
der Mensch hört nicht auf zu lernen und sich auf neue 

Herausforderungen einzus tellen. es gilt, Potenziale 

und Fähigkeiten auch in der erwachsenenbildung zu 

fördern. es müssen geeignete angebotsformen für 

politische bildung entwickelt werden, die alle Men

schen erreichen, für gesellschaftliche Vielfalt sen

sibilisieren und dazu ermutigen, sich einzu bringen.

3
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aUSbildUnG Fördern, 
arbeitSMarKt öFFnen

Der Zugang zum Erwerbsleben ist ein we-

sentlicher Schlüssel für Teilhabe. Jeder 

Mensch sollte unabhängig von seiner Her-

kunft gleiche Chancen beim Zugang zu Aus-

bildung und Arbeit haben. Der Deutsche 

Caritasverband setzt sich deshalb für den 

Abbau von rechtlichen Hürden, Vorurteilen 

und ausgrenzenden Strukturen ein.

Ausbildung fördern  
der deutsche Caritasverband fordert den gleichbe

rechtigten Zugang zur betrieblichen und schulischen 

ausbildung unabhängig von der Herkunft. notwen

dig ist die erhöhung der ausbildungsbeteiligung 

von Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch 

spezifische, bedarfsorientierte Unterstützungsange

bote. es gilt, betriebe als lernorte und als Koopera

tionspartner zu gewinnen. ausbildungsbegleitende 

Hilfen der arbeitsförderung sind im bildungssystem 

stärker zu verankern.

Arbeitsmarkt öffnen 
der arbeitsmarkt muss für alle ausländer_innen mit 

aufenthaltstitel, aufenthaltsgestattung oder duldung  

offen stehen. Sofern es beschränkungen gibt, dür

fen diese nur von arbeitsmarktspezifischen und 

nicht von ausländerrechtlichen Voraussetzungen 

abhängig gemacht werden. arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen müssen ausgebaut werden. die Ver

fahren zur anerkennung mitgebrachter Qualifika

tionen müssen beschleunigt und entbürokratisiert 

werden.

Arbeitnehmer_innenrechte 
stärken
die rechte von arbeitnehmer_innen müssen ge

stärkt werden, um ausbeuterischen arbeitsverhält

nissen entgegen zu wirken und faire arbeitsbedin

gungen für alle zu  ermöglichen.

5

daS reCHt aUF 
UMFaSSende Medi
ZiniSCHe VerSorGUnG 
Garantieren

Der Zugang zu einer guten Gesundheitsver-

sorgung ist ein Menschenrecht und muss 

unabhängig von der Herkunft, der Sprache 

oder dem ausländerrechtlichen Status für 

alle Bewohner_innen Deutschlands mög-

lich sein.

Rechtliche Hürden abbauen
der Zugang zur Gesundheitsversorgung darf nicht 

durch regelungen erschwert werden, die vorrangig 

der durchsetzung migrationspolitischer  erwägungen 

dienen. er muss unabhängig vom ausländerrecht

lichen Status ermöglicht werden. Schutzsuchende 

und Geduldete müssen von anfang an die gleichen 

Gesundheitsleistungen erhalten wie in der Gesetz

lichen Krankenversicherung Versicherte.

Vielfaltskompetenz und diskrimi
nierungssensible Gesundheits
versorgung sicherstellen
eine gute Gesundheitsversorgung muss die un

terschiedlichen bedarfe der hetero genen bewoh

nerschaft erkennen und befriedigen können. dafür 

müssen aus und weiterbildung für medizinisches 

Personal die themen Vielfaltskompetenz und dis

kriminierungssensibilität umfassen. Um eine gute 

Kommunikation zwischen Patient_innen und medi

zinischem Personal zu gewährleisten, muss Sprach

mittlung zur Ver fügung stehen und finanziert werden. 

6
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7
FaMilien SCHÜtZen 
Und StÄrKen

Familien kommt bei der Bewältigung der durch Migration entstehenden Herausforderungen 

und beim „Heimischwerden“ eine zentrale Bedeutung zu. Der Deutsche Caritasverband tritt 

für das Recht auf familiäres Zusammenleben ein und für eine Familienförderung, die die 

Teilhabe aller Familienmitglieder unterstützt.

Zugang zu familienbezogenen 
Leistungen für alle Familien 
die Förderung von Familien in deutschland muss 

sich am bedarf und nicht an einem etwaig vorhan

denen Migrationshintergrund orientieren. daher dür

fen die Familienförderung und leistungen der Kin

der und Jugendhilfe nicht zwischen rechtmäßig in 

deutschland lebenden ausländer_innen und deut

schen unterscheiden. 

Kinderrechte für alle garantieren
ausländerrechtliche regelungen dürfen keinen Vor

rang vor dem Kindeswohl haben. die UnKinder

rechtekonvention muss in vollem Umfang umgesetzt 

werden.

Migrationsrecht familienfreundlich 
gestalten
Familienfeindliche regelungen im Migrationsrecht 

müssen abgebaut werden und alle neuen Gesetzes

vorhaben auf ihre Vereinbarkeit mit dem Schutz und 

der Förderung von Familien geprüft werden. 

Gleichstellung der Geschlechter fördern
bei der Umsetzung des Gleichstellungsgebots gibt 

es defizite. insbesondere müssen benachteiligun

gen von Frauen mit Migrationshintergrund im ar

beitsleben abgebaut und gleichberechtigte teilhabe 

am bildungs und erwerbsleben gefördert werden. 

ausgrenzung, abwertung und Gewalt gegen Frauen 

müssen im privaten und im öffentlichen bereich be

kämpft und Schutz gewährleistet werden.

In Würde alt werden
Ältere Menschen mit Migrationshintergrund müssen 

stärker als Zielgruppe der Senioren hilfeeinrichtungen 

und beratungsdienste wahrgenommen werden. an

gebote zur Unterstützung älterer Menschen und ih

rer pflegenden angehörigen müssen diversitätssen

sibler  werden.

7
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7 8
MenSCHen in der aUFentHaltSreCHtliCHen 
illeGalitÄt ZU iHren reCHten VerHelFen

Menschen in der aufenthaltsrechtlichen Illegalität sind Teil der gesellschaftlichen  Realität 

in Deutschland. Das staatliche Regelungsinteresse darf nicht dazu führen, dass diese Per-

sonen elementare Rechte nicht wahrnehmen können. 

Bestehende Rechtsansprüche durchsetzen
– Übermittlungs pflichten einschränken
rechte, deren inanspruchnahme nicht durch angst 

vor entdeckung oder abschiebung verhindert wer

den darf, sind etwa der anspruch auf medizinische 

Versorgung, das recht auf bildung oder der an

spruch auf angemessenen lohn. Hierfür müssen 

 Übermittlungspflichten eingeschränkt und die in

anspruchnahme von rechten und ansprüchen tat

sächlich ermöglicht werden.

8

9
oPFer Von MenSCHenHandel SCHÜtZen 
Und PerSPeKtiVen eröFFnen

Menschenhandel stellt eine schwere Menschenrechtsverletzung dar. Dieses abscheuliche 

Verbrechen findet weltweit und auch in Deutschland statt. Es muss umfassend dagegen 

vorgegangen werden. 

Opfer ins Zentrum stellen
die bekämpfung des Menschenhandels muss zu

vörderst dem opferschutz dienen. deshalb müssen 

aus reichend Schutz und beratungsangebote zur 

Verfügung stehen und Perspektiven einschließlich 

eines aufenthaltsrechts für Gehandelte entwickelt 

werden.

Behörden und Fachkräfte sowie 
Verbraucher_innen sensibilisieren 
und informieren 
Um wirksam gegen Menschenhandel vorgehen zu 

können, muss ein bewusstsein dafür geschaffen 

werden, dass Menschenhandel und arbeitsaus

beutung auch in deutschland stattfinden. auch 

um Maßnahmen gegen die täter_innen ergreifen 

zu können, muss über die Hintergründe und über 

Handlungsoptionen informiert werden.

Opfer stärken, Täter_innen zur 
Rechenschaft ziehen 
nicht nur die täter_innen im eigentlichen Sinn pro

fitieren vom Menschenhandel. es müssen deshalb 

alle, die in der Kette profitieren bis hin zu den emp

fänger_innen von werk oder dienstleistungen, in 

den blick genommen und gegebenenfalls bestraft 

werden. dabei dürfen ausländer und Strafrecht 

die opfer nicht zu täter_innen machen. die opfer 

müssen vielmehr gestärkt werden, um ihre rechte 

angstfrei in anspruch nehmen zu können.
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MiGrationS Und FlÜCHtlinGSPolitiK Fair 
Und MenSCHenreCHtSorientiert GeStalten

Flüchtlinge zu schützen ist eine rechtlich bindende Pflicht und eine humanitäre Verantwor-

tung, der Deutschland und die EU gerecht werden müssen. Unabhängig von der Flüchtlings-

aufnahme muss Migration im Interesse der Gesellschaft in Deutschland, der Migrant_innen 

und der Herkunftsgesellschaften gestaltet werden.

Menschenrechte schützen, 
Vertrauen bewahren 
einwanderungsregelungen stehen in einem weiten 

ermessen der Staaten, müssen aber auch die rech

te von Migrant_innen beachten. dies gilt insbeson

dere für die Menschen und die Grundrechte. 

Verantwortung über Grenzen 
hinweg wahrnehmen
eine verantwortungsvolle Migrationspolitik muss 

Migrationsursachen (einschließlich der Gründe für 

Flucht und Vertreibung) und auch die Folgen im 

blick haben, die Migration für die lebensbedingun

gen und entwicklungsmöglichkeiten der Herkunfts

länder hat.

Arbeitskräften legale 
Zuwanderung ermöglichen
Migrationspolitik soll gestalten und steuern. Zuwan

derungsregelungen müssen humanitäre Standards 

umsetzen und sollten arbeitsmigrant_innen legale 

Perspektiven in würde und Sicherheit eröffnen. 

Flüchtlinge schützen
Unbedingt zu achten sind das recht auf asyl und 

die Verpflichtungen des Flüchtlingsschutzes. dazu 

gehören faire und rechtsstaatliche asylverfahren 

ebenso wie eine angemessene Versorgung von 

Schutzsuchenden. weiter ist es (menschen)recht

lich geboten, teilhabe frühzeitig zu ermöglichen. 

Rückkehr in Sicherheit 
und Würde sicherstellen
die freiwillige rückkehr muss Vorrang vor zwangs

weisen abschiebungen haben und ohne unange

messenen druck möglich sein. wenn es zu einer 

zwangsweisen rückführung kommt, sind in allen 

Phasen der rückführung die rechte der abzuschie

benden zu  wahren. Freiheitsbeschränkungen und 

insbesondere Haft  dürfen nur ultima ratio sein.

10



Herausgegeben im Januar 2022 von:  
Deutscher Caritasverband e. V.
Fachbereich Sozialpolitik und fachliche Innovationen
Referat Migration und Integration
Karlstraße 40, 79104 Freiburg
Telefon: 0761 200374
Telefax: 0761 200211
EMail: migration.integration@caritas.de

Redaktion: Raphael Bolay, Elke TießlerMarenda
Gestaltung: Simon Gümpel, Freiburg 
Druck: Hofmann Druck, Emmendingen

bildquellen:
arne Marenda (titel, S. 2, 19, 48, 54, 55, 72, 98), Heiko Marenda (S. 2, 19, 42, 59, 87), adobeStock 
(bits and Splits: S. 2, 19, 23 / rawpixel.com: S. 2, 19, 35, 65, 105 / Maria Savenko: S. 40, 41 / 
pressmaster: S. 47 /dusanpetkovic1: S. 2, 19, 56 / dragana Gordic: S. 64 / Farknot architect: S. 81 / 
flowertiare: S. 2, 19, 82), Pexels (lara Jameson: S. 2, 19, 92)

mailto:migration.integration@caritas.de



